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Richtlinien für die Durchführung des Aarg. Kant. Tanzsonntages 
 

Zeitpunkt: 

 Der Kant. Tanzsonntag findet in der Regel am 2. Sonntag im Januar statt.  

Infrastruktur: 

Der organisierende Verein ist zuständig für: 

 Organisation und Miete mind. 2-Fach-Turnhalle 

 Headset für Kant. Tanzleitung (wenn vorhanden) 

 Mikrophone für Live Musik 2 Stück (wenn vorhanden) 

 Live-Musik spielt wenn möglich erhöht (Bühne oder Podest) 

 Raum für Verkauf von CD‘s und Tanzbeschreibungen (Garderobe oder Geräteraum) 

 Infrastruktur für Mittagessen und Kaffeepausen 

 Spuckschütze für’s Buffet und ATV-Wegweiser können bei Bedarf frühzeitig 
angefordert werden. 

Die Kant. Tanzleitung ist zuständig für: 

 Besichtigung und Besprechung mit dem organisierenden Verein 

Rahmenprogramm: 

Der organisierende Verein ist zuständig für: 

 Kaffee und Zopf oder ähnliches zur Begrüssung ab 09.15 Uhr (Freiwillig)  

 Getränke 

 Mittagessen 

 Kaffee, Kuchen/Dessert 

 Pausenverpflegung am Nachmittag 

Die Kant. Tanzleitung ist zuständig für: 

 Kursprogramm 

 Kursablauf (10.00 bis 12.00 / 14.00 bis ca.16.30 / Pause ca.15.00 bis 15.20 Uhr) 

 Live-Musik 

Einladungen: 

Der organisierende Verein ist zuständig für: 

 Frühzeitige Lieferung (wenn möglich vor der PZK) der Angaben für die Einladung 
(Ort/Halle, Essen und Adresse) 

 Anmeldungen entgegennehmen 

Die Kant. Tanzleitung ist zuständig für: 

 Versand der Einladungen 
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Finanzen: 

Der organisierende Verein ist zuständig für: 

 Preise für Mittagessen und Getränke selber festlegen. (Sollten jedoch angemessen sein) 

 Essen und Getränke von der Live-Musik und Kant. Tanzleitung gehen zu Lasten des 
durchführenden Vereins. 

 Mittagessen und Kurskosten einziehen 

 Kurskosten abrechnen mit der Kant. Tanzleitung nach dem Mittagessen oder in der 
Pause am Nachmittag 

Die Kant. Tanzleitung ist zuständig für: 

 Bezahlung der Live-Musik 

Kostenanteil Kantonalverband: 

 Der Kantonalverband übernimmt die Miete der Halle, in welcher getanzt wird.  
Der durchführende Verein ist gebeten, die Originalrechnung der Kant. Tanzleitung 
abzugeben. 
 

 Der Kant. Tanzsonntag wird unter dem Patronat des Aarg. Trachtenverbandes geführt. 
 
 
Uezwil, August 2016 


